
 

 

Änderung Volksschulgesetz Kanton Zürich 
 
Kibesuisse hat im Juli an der Vernehmlassung zur Änderung des 
Volksschulgesetzes im Kanton Zürich teilgenommen. 
 
Die Bildungsdirektion unterstützt die Förderung von Tagesstrukturen und Tagesschulen 
und möchte dies neu im Gesetz erwähnen.  
Im §27a des Volksschulgesetzes sollen die Tagesstrukturen definiert werden. Zudem soll 
die Verpflichtung zur Erhebung des jährlichen Bedarfs von Tagesstrukturen festgehalten 
werden. Neu wird der Begriff Tagesstrukturen beschrieben. Im §27ab werden neu die 
Tagesschulen definiert. 
 
Kibesuisse unterstützt den Vorschlag des Volksschulamtes. Der Verband hat auf die 
Terminologie des BfS hingewiesen und empfohlen, die Ferienbetreuung zusätzlich in die 
Änderung einzubeziehen. 
 


